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Prüfungsordnung der Universität Freiburg  
für den Studiengang  

Master of Arts (M.A.) der Philosophischen Fakultäten 

 

Anlage B 
zur Prüfungsordnung der Universität Freiburg 
für den Studiengang Master of Arts (M.A.) der Philosophischen Fakultäten 

 

Fachspezifische Bestimmungen 

 
Europäische Literaturen und Kulturen/European Literatures and Cultures 
 
§ 1 Studienumfang 
 
Im Fach "Europäische Literaturen und Kulturen/European Literatures and Cultures" sind insgesamt 120 
ECTS-Punkte zu erwerben. Das für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderliche Lehrangebot 
beträgt zwischen 28 und 35 SWS. 
 
§ 2 Durchführung der Lehrveranstaltungen 
 
Die Lehrveranstaltungen im Fach "Europäische Literaturen und Kulturen/European Literatures and Cultu-
res" werden in der Regel in englischer oder deutscher Sprache durchgeführt. Studierende, die über ent-
sprechende Sprachkenntnisse verfügen, können nach Rücksprache mit den Fachvertretern/ Fachvertre-
terinnen auch Lehrveranstaltungen belegen, die in einer anderen europäischen Sprache durchgeführt 
werden. 
 
§ 3 Studieninhalte 
 
Im Fach "Europäische Literaturen und Kulturen/European Literatures and Cultures" sind folgende Module 
zu belegen: 
 
Grundlagen der Literatur- und Kulturwissenschaft 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung mit Begleitübung zu Theorien und Methoden der 
Literatur- und Kulturwissenschaft 

V, Ü P 6 4 

Masterseminar zu theoretischen Grundlagen der Literatur- 
und Kulturwissenschaft 

S P 10 2-3 

 
Kulturelles Gedächtnis und literarischer Kanon 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung aus dem Bereich "Kulturelles Gedächtnis und 
literarischer Kanon" 

V P 4 2 

Hauptseminar aus dem Bereich "Kulturelles Gedächtnis und 
literarischer Kanon" 

S P 8 2 

 
Kulturkontakt und literarischer Transfer 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung aus dem Bereich "Kulturkontakt und literarischer 
Transfer" 

V P 4 2 

Hauptseminar aus dem Bereich "Kulturkontakt und literari-
scher Transfer" 

S P 8 2 
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Perspektiven der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung mit Begleitübung aus dem Bereich "Perspektiven 
der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft" 

V, Ü P 6 4 

Masterseminar aus dem Bereich "Perspektiven der Allge-
meinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft" 

S P 10 2-3 

 
Literatur in kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung mit Begleitübung aus dem Bereich "Literatur in 
kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive" 

V, Ü P 6 4 

Masterseminar aus dem Bereich "Literatur in kultur- und 
medienwissenschaftlicher Perspektive" 

S P 10 2-3 

 
Literatur und Kultur in der kommunikativen Praxis 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Praxis der Literatur- und Kulturvermittlung Ü P 6 0-2 

Oral and Written Presentation of Research in English Ü P 3 2 

Teilnahme an einer wissenschaftlichen Konferenz/einem 
Workshop mit Bericht oder an einem Interdisziplinären Pro-
jektseminar im EUCOR-Verbund 

 P 6 0-2 

Studienaufenthalt/Forschungsaufenthalt/Praktische Tätigkeit 
im europäischen Ausland (siehe Erläuterung) 

 WP 8  

Teilnahme an einer mehrtägigen studiengangspezifischen 
Exkursion mit Bericht 

 WP 8  

 
Eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen muss belegt werden. 
 
Studienaufenthalt/Forschungsaufenthalt/Praktische Tätigkeit im europäischen Ausland: 

Während der vorlesungsfreien Zeit sind insgesamt zwei Monate studienrelevanter Aufenthalt im europäi-
schen Ausland zu absolvieren, z.B. Studium, Praktikum, Sprachkurs, Bibliotheks- und Archivarbeiten. 
Die Anerkennung des Auslandsaufenthalts setzt voraus, dass der bzw. die Studierende einen schriftli-
chen Bericht hierüber vorlegt. 
 
§ 4 Masterprüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

 
1. In folgenden endnotenrelevanten Modulen sind studienbegleitende Prüfungsleistungen in der jeweils 

angegebenen Prüfungsart zu erbringen: 
 

a) Grundlagen der Literatur- und Kulturwissenschaft 

Schriftliche Modulteilprüfungen in folgenden Lehrveranstaltungen: 
- Vorlesung mit Begleitübung zu Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissen-

schaft 
- Masterseminar zu theoretischen Grundlagen der Literatur- und Kulturwissenschaft 

 
b) Kulturelles Gedächtnis und literarischer Kanon 

Schriftliche Modulteilprüfung im Hauptseminar 
 

c) Kulturkontakt und literarischer Transfer 

Schriftliche Modulteilprüfung im Hauptseminar 
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d) Perspektiven der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 

Schriftliche Modulteilprüfungen in folgenden Lehrveranstaltungen: 
- Vorlesung mit Begleitübung 
- Masterseminar 
 

e) Literatur in kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive 

Schriftliche Modulteilprüfungen in folgenden Lehrveranstaltungen: 
- Vorlesung mit Begleitübung 
- Masterseminar 
 

2. Bildung der Note für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module werden bei der Bildung der Note für die studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen wie folgt gewichtet: 
 
Grundlagen der Literatur- und Kulturwissenschaft    3-fach 
Kulturelles Gedächtnis und literarischer Kanon      2-fach 
Kulturkontakt und literarischer Transfer      2-fach 
Perspektiven der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 3-fach 
Literatur in kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive   3-fach 

 
(2) Abschlussprüfung 
 
1. Schriftliche Arbeit 
 
Die schriftliche Arbeit wird studienbegleitend zu einem studiengangspezifischen Thema der Literatur- 
und/oder Kulturwissenschaft angefertigt. 
Für die erfolgreiche Anfertigung der Arbeit werden 20 ECTS-Punkte vergeben. 
 
2. Mündliche Prüfung 
 
Die etwa 30-minütige mündliche Prüfung bezieht sich auf Thesen, Methoden und Ergebnisse der Master-
arbeit sowie auf deren wissenschaftliches Umfeld. 
Für die erfolgreich absolvierte Prüfung werden 5 ECTS-Punkte vergeben. 


